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Hinweis: Treffer im Bereich der Schlagworte: Eckgrundstücksvergünstigung

Straßenreinigungsgebühr - zur Mehrfachheranziehung mehrfach erschlossener Grund-
stücke

Leitsatz

Mehrfach erschlossene Grundstücke können auch im Straßenreinigungsrecht mehrfach 
herangezogen werden. Das Straßenreinigungsgebührenrecht erzwingt auch keine soge-
nannte Eckgrundstücksvergünstigung  für derartige Grundstücke. Die Schaffung einer 
solchen Vergünstigung steht im politischen Ermessen des Satzungsgebers.

Fundstellen

NordÖR 2001, 171-172 (red. Leitsatz und Gründe)
NordÖR 2001, 171-172 (Leitsatz und Gründe)
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